
Bürgerbegehren zur Parkregelung am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim 

Die Unterzeichnenden beantragen einen Bürgerentscheid nach § 21 Absatz 3 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg zu folgender Fragestellung: 

Befürworten Sie die Ablehnung der Beschlüsse des Gemeinderats Linkenheim-Hochstetten in der Sitzung vom 27.03.2025 zu TOP „Neufassung der Nutzungsregelungen und 
Parkentgelte für die Nutzung des Parkplatzes“ und die Abhaltung einer Bürgerbeteiligung zur Erarbeitung einer neuen Gesamtregelung zum Parken? 

Begründung: In der Sitzung des Gemeinderats von Linkenheim-Hochstetten vom 27.03.2025 wurde unter Tagesordnungspunkt 6 „Neufassung der Nutzungsregelungen und 
Parkentgelte für die Nutzung des Parkplatzes am Baggersee Streitköpfle" eine neue Nutzungsregelung und digitale Parkraumbewirtschaftung beschlossen. Dieses Konzept sieht 
u.a. vor, dass von April bis September Parkgebühren für Auswärtige und neuerdings auch Gemeindeeinwohner von 7 bis 23 Uhr in Höhe von 8 € pro Tag und Fahrzeug erhoben 
wird. Zusätzlich wird eine Saisonkarte für 80€ angeboten, die für Einwohner um 50% rabattiert ist. Wir sind gegen diese Regelung, weil wir sie nicht für sinnvoll halten.  

Kostendeckungsvorschlag: Durch die Umsetzung der Maßnahmen entstehen eventuell Kosten. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung ist die Höhe eventueller Mehrkosten 
gegenwärtig nicht bezifferbar. Deshalb kann dazu auch kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden. Wir schlagen vor, die entstehenden Kosten über die vorhandenen 
Rücklagen der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten zu decken. 

Vertrauenspersonen: Nicole Duwe sowie Dr.-Ing. Daniel Duwe; jeweils Kaiserstraße 16, 76351 Linkenheim-Hochstetten 

Die Unterzeichnenden berechtigen die Vertrauenspersonen, den Antrag im Falle eines Kompromisses zurückzunehmen oder im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
abzuändern, soweit dies für die Zulässigkeit erforderlich ist. Unterschriftsberechtigt sind alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Linkenheim-Hochstetten ab dem 16. Lebensjahr, 
die die Staatsbürgerschaft Deutschlands oder eines anderen Landes der Europäischen Union besitzen. Alle Eintragungen müssen leserlich und vollständig erfolgen. Nur die 
Angabe des Geburtsdatums ist freiwillig, aber hilfreich bei der eindeutigen Zuordnung der Unterschrift. 

Nr. Nachname Vorname Straße & Hausnummer Ort Geburtsdatum Datum Unterschrift  Unterschrift 

1    Linkenheim-Hochstetten    

2    Linkenheim-Hochstetten    

3    Linkenheim-Hochstetten    

4    Linkenheim-Hochstetten    

5    Linkenheim-Hochstetten    

6    Linkenheim-Hochstetten    

7    Linkenheim-Hochstetten    

8    Linkenheim-Hochstetten    

9    Linkenheim-Hochstetten    

10    Linkenheim-Hochstetten    

Rückgabe der Unterschriftenlisten bis spätestens zum 25.6.2025 an: Dr.-Ing. Daniel Duwe, Kaiserstraße 16, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Tel.: 0173 6252917 


